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	Übersicht: Besonderheiten bei kurzfristiger Beschäftigung 

	Besonderheit 
	Darauf müssen Sie achten 
	Rechtsgrundlage 

	Sozialversicherung 
	Sozialversicherungsfrei, wenn klar befristet auf max. 3 Monate/70 Arbeitstage. 
	§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV 

	Lohnsteuer 
	Lohnsteuerpflichtig, aber pauschal möglich (max. 18 Tage, 19 €/h, 150 €/Tag). 
	§ 40 EStG 

	Arbeitsvertrag 
	Muss vor Einsatz schriftlich geschlossen werden. Befristung zeitlich oder mit Sachgrund möglich. 
	§ 14 TzBfG 

	Urlaub 
	Anspruch auf Teilurlaub bei voller Beschäftigung im Kalendermonat. 
	§ 5 Abs. 1b BUrlG 

	Krankheit 
	Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach 4 Wochen rechtlichem Bestand des Arbeitsverhältnisses. 
	§ 3 EFZG 

	Mutterschutz 
	Gilt auch hier – der Vertrag endet jedoch regulär trotz Schwangerschaft durch die Befristung. 
	§§ 3–9, 17 MuSchG 

	Pflegemindestlohn 
	Muss eingehalten werden 
	6. Pflegearbeits-bedingungen-Verordnung 
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